
An der Ziege n haltung ist das Interesse 
seit der Währungsreform immer mehr ge
schwunden. Bei der letzten Zählung konnte 
eine Abnahme um 14% auf 2084 Ziegen 
ermittelt wel'den. Damit hat ihre Zahl den 
bisher niedrigsten Stand erreicht. 
Im Gegensatz zu "den übrigen Nutztieren 
weisen die Bestände bei Gefl üge 1 ein 
leichtes Ansteigen um 3,8% auf 132544 
Stück Federvieh auf. vVährend in den 
Innenbezirken die Geflügelhaltung viel
fach aufgegeben wird, aus Platzmangel 
oder auch der Unannehmlichkeiten wegen, 

vermehrt sich das Federvieh in den Außen
und Randbezirken. Die größte Zunahme 
findet man in den Gegenden, in denen die 
meisten Kleinsiedlungen und Einfamilien
häuser erstehen. Das wirtschaftliche Mo
ment der verhältnismäßig hohen und vor 
allem stabilen Eierpreise scheint die Auf
wärtsentwicklung der Geflügelzucht auch 
am Rande der Großstadt zu stützen. Die 
Beteiligung der Stadtbezirke an den Mün
chener Geflügelbeständen zeigt die Über
sicht auf Seite 75 oben. 

Kü 

Zum Vollzug des Gesetzes zu Art. 131 GG 

Nach § 81 der Neufassung des Gesetzes zur 
Regelung der Rechtsverhältnisse der unter 
Art. 131 des Grundgesetzes fallenden Per
sonen vom 1. September 1953 mußten sich 
die noch nicht entsprechend wiederver
wendeten ,,131er" bis zum 31. Dezember 
1953 bei der für den vVohnsitz zuständigen 
Meldestelle melden. Die Frist war eine 
Ausschlußfrist. vVährend die 1. und :!. Mel
deaktion (siehe "Münchener Statistik" 
1951, NI'. 10) vornehmlich auf die Vorbe
reitung der Unterbringung abgestellt war, 
diente die zuletzt angeordnete Ak
tion dazu, dem Gesetzgeber, den für 
Unterbringung oder Versorgung zustän
digen Stellen und Dienstnerren sowie den 
Rentenversicherungsträgern eine ab
schließende Übersicht über den noch 
in Betracht kommenden Persönen
kreis - verdrängte Angehörige des öffeilt
lichen Dienstes einschl. der Angehörigen 
aufgelöster Dienststellen (Kapite f I des 
Gesetzes) und "sonstige" Angehörige des 
öffentlichen Dienstes (Kapitel II) -- zu 
vermitteln .. 
"Tährend sich die unter Kapitel II fal-

lenden Personen, nämlich die Beamten, 
Angestellten und Arbeiter, die ihr Amt, 
ihren Arbeitsplatz oder ihre Versorgung 
aus anderen als beamten- oder tarifrecht
lichen Gründen verloren haben, bei ihrer 
letzten oder der Nachfolgedienst
stelle bzw. Versorgungskasse formlos 
zu melden hatten, mußten sich die u n t er 
Kapi tel I fallenden verdrängten Ange
hörigen des öffentlichen Dienstes und 
Angehörigen aufgelöster Dienststellen bei 

. den hierfür bestimmten Meldestellen mittels 
vorgeschriebener Melde- und Personal
bogen melden. Bei den Angehörigen der 
Bahn, Post, vVasserstraßenverwaltung, 
Zoll- und Monopolverwaltung, des Aus
wärtigen Amtes, der Arbeitsverwaltung 
und den bei Obersten Bundesbehörden 
nicht. entsprechend 'Viederverwendeten 
waren dies die Fachverbände, im übrigen 
die für den "'ohnsitz. zuständigen Kreis
'verwaltungsbehörden (Landratsamt oder 
Stadtrat). Für den Stadtkreis Mün
ehe n w u I' d e, wie bereits bei den "früheren 
Meldeaktionen, das S tatistische Amt 
der Stadt als MeLdestelle bestimmt. 
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Die Festsetzung einer Ausschlußfrist hatte 
zur Folge, daß sich auf die Veröffentli
chung im Amtsblatt weite Kreise, die 
irgendwie glaubten eine Schädigung durch 
Beendigung eines öffentlichen Dienstver
hältnisses bei Kriegsende erlitten zu haben 
oder Ansprüche irgendwelcher Art stellen 
zu können, für die Meldeaktion interessier
ten. Das Bundesministerium des Innern 
'wies in einem Rundschreiben darauf hin, 
daß das Vorbringen des die Meldung Abge
benden, daß er zum Personenkreis, wie er 
in § 81 angesproehen ist, gehöre, für die 
Entgegennahme der Meldung maßgebend 
ist. Dies zusammen mit mißverständlichen 
Aufklärungen durch einschlägige Verbände 
führte dazu, daß beim Statistischen Amt 
mehr als 9000 Melde- und Personal bogen 
erholt wurden. Bis zum Fristablauf wur
den dann insgesamt 3851 Meldungen 
a:bgegeben. Es sind dies gegenüber den 
beiden früheren Meldeaktionen in den J ah
ren 1950 und 1951 mit zusammen 3700 
Meldungen um ca. 150 oder 4% mehr, 
doch könneri hier Vergleiche nicht ange
stellt werden, da der meldepflichtige Per
sonenkreis weitgehende Veränderungen 
erfahren hat. Der Gesamteingang an Mel
dungen von unter Kapitel I fallenden Per
sonen in München ist wesentlich höher, da, 
wie schon gesagt, Angehörige der Ba~ln, 
Post usw. sich bei den als Meldestellen 
bestimmten Fachverbänden zu melden 
hatten. 

Verglichen mit den Meldungen, die in ganz 
Bayern eingingen (42349 nach "Bayern 
in Zahlen" 1954, S. 116), betrug der An
teil der Landeshauptstadt 9,1 %, das ist wie 
schon bei den früheren Meldeaufrufen 
weniger, als dem Bevölkerungsanteil (z. Z. 
fast 10%) entspricht. 

Die 3851 beim Statistischen Amt abgege
henen Meldungen teilen sich auf in 3565 
Melde- und Personalbogen I (von Perso
nen, die die Angaben für ihre eigene Person 
machten), 170 Melde- und Personalbogen II 
(von Angehörigen· von noch in Kriegs
gefangenschaft Befindiichen oder von 
'''Titwen, "Vaisen usw.) und 116 fo'rmlose 
Meldungen (mit denen die Frist gewahrt 
wurde, die aber nähere Angaben noch nicht 
enthielten). Die statistisch erfaßten :Melde
und Personalbogen stammten aus folgen
den Berufsgruppen : 
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I§~~ g,;~1 
Berufsgruppe lÖS 01 1=== 01 c."Oo ~:n Cj) /0 

~~2!' 
10 

_;0 
0,... .t:::; 
;i8'"' 

Beamte ............. 497

1 

13,9 47 27.7 
Angestellte u. Arbeiter 1452 40.7 31 18;2 
BerufsoUiziere /193 13:8 39 22,9 
Berufsunteroffiziere : : 882 2/1;8 39 22,9 
l\Iilitäranwärter ...... 1, 0,0 - -
Höhere u. mittlere 
RAD-Führer ........ 105 3,0 6 3,5 
Untere RAD-Führer 106 3,0 3 1,8 
Ruhestandsbeamte u. 

I 
sonstige Versorgungs-
empfänger .......... 29 0,8 5 3,0 

zusammen 1 35651 100! 170 I 100 

Rd. 45% der Meldungen (I) - in Bayern 
insgesamt sogar über die Hälfte - ent
fallen also auf ehern. Berufssoldaten und 
RAD-Füh.rer. 

Hinsichtlich der Gliederung nach der Her
kunft ergibt sich folgendes: 

Herkunft 

Wohnsitz im Bundesgebiet Od.,1 
bis zum 23.5.1949 in dieses 
zugezogen ................. I 
v. 24.5.1949-31. 3. 1951 ZU-I 
gezogen .................. . 

;eZ~g~i11 ~~:~~.1: ?~: .1.9.5.2. ~~~ 
seit dem 1. 1. 1953 zugezogen I 

zusammen: I 

l\Ielde- und 
Personal bogen 

I I II 

3433 

52 

29 
51 

3565 

149 

6 

6 
9 

qo 

Die Personen, die Angaben für ihre eigene 
Person machten (l\'Ielde- und Personal
bogen I), gliedern sich altersmäßig fol
gendermaß~n auf: 

Geburtsjahrgänge 

1891 und älter ............ . 
1892 bis 1899 ............. . 
1900 bis 1904 ....... ' ...... . 
1905 bis 1909 ............. . 
1910 bis 1914 ............. . 
1915 bis 1919 ............. . 
1920 und jünger .......... . 

zusammen: 

Zahl 

252 
584 
464 
484 
987 
624 
170 

3565 

I 01 
. /0 

100 

Gegenüber der zweiten Meldeaktion ist 
altersmäßig eine Verschiebung eingetreten; 
damals machten die Jahrgänge '1905 und 
älter 47 % aller Gemeldeten aus, während 
jetzt die Jahrgänge 1904 und älter nur 
36% stelJen. Die Jahrgänge 1910 mit 1914 



sind so ziemlich gleich geblieben (27,7% 
gegen 28,7%). Dagegen haben die J ahr
gänge 1915 und jünger eine Steigerung von 
6% auf über 22% erfahren, was durchwegs 
auf die ehemaligen 'Berufsoffiziere und 
Berufsunteroffiziere, die sich erst jetzt. 
melcleten, zurückzuführen ist. Diese Ver
gleiche sind jedoch, wie bereits früher aus- ' 
geführt, ''legen des veränderten Persohen
kreises der Gemeldeten von nur geringer 
Bedeutung. 

Von den 1949 Beamten, Angestellten und 
Arbeitern sind z. Z. 585 (30%), von den 
1587 Berufssoldaten einsehl. der RAD
~'ührer 539 (34%) im öffen tlichen 
Die Ti s t (meistens nicht dem früheren 
Recht.sstand entsprechend) verwendet. 
Die Beamten,' Angestellten uncl Arbeiter, 
die sich jetzt ,meldet.en, waren am 8. Mai 
1945 zu 27,7% (540) in der staatlichen Ver
waltung (Reich, Länder), ZIl 5,2% (t01) in 
der Kommunalverwaltung (Gemeinclen 
und Gemeindeverbände), zu 15,1 % (295) 
bei Nichtgebietskörperschaften und zu 
52,0% (1013) bAi der Wehrmacht (einseh!. 
Truppensonderctienst) oder beim Reichs
arbeitsdienst beschäftigt. Erinnert man 
sich bei dem zuletzt genannten Prozentsatz 
an den bereits erwähnten hohen Anteil der 
Berufssoldaten am Meldeergehnis, wird 
deutlich, wie sehr das jetzt noc"h der Lösung 
harrende 131er-Problem Hinterlassen
schaft der ehem. Wehrmacht ist. 

Nach dem Dienstalter gliedern sieh die 
bei der letzten Meldeaktion erschienenen 
Anspruchsberechtigten wie fo]gt: 

Dienstzeit 13eamte und 
Angestellte 

weniger als 10 Jah're .,........ 749 = 38,4 % 
10 bis unter '25 Jahre .,., ... '. 105'2 = 511,0 % 
'25 Jahre und mehr ...... ,.... 148 = 7,6 % 

Dienstzeit 

weniger als 10 Jahre ......... . 
10 bis unter 1'2 Jahre ........ . 
1"2 Jahre und mehr .......... . 

Berufssoldaten 
u. RAD-Führer 

7'24 = 45,6 % 
55'2 = 34,8 % 
311,=19,6% 

Die 170 Melde- und Personalbogen II für 
Angehörige und Hinterbliebene von unter 
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das Gesetz zum Art. 131 GG fallenden 
Personen wurden von 

1'23 \Vitwen 
'23 Ehefrauen von Verschollenen 

'2 Ehefrauen von Kriegsgefangenen 
5 geschiedenen Ehefrauen 

11 wiederverheirateten \Vitwen 
'2 \Vaisen und 
4 unterhaltsberechtigten Eltern 

ahgegeben. 

Die vorstehenden st.atistischen Angaben 
stützen sich großenteils nur auf die von den. 
Meldenden gemachten Angaben. Inwi'eweit 
diese den Tatsachen entsprechen, muß von. 
den für Unt.erbringung oder Pensionsfest
setzung zuständigen Behörden auf Grund 
von Nach,veisen erst gAnauestens geprüft 
werden. 

Die eingegangenen ·Melde- und Personal
bogen wurden mit namentlichen Zusam
menstellungen im März 1954, soweit es sich 
um Meldungen von Personen handelte, bei 
denen nach den Bestimmungen des Geset
zes zweifelsfrei nur Versorgung oder nur 
Nachversieherung oder n nr Entlassungs
geId in Betracht kommen kann, an die zu
ständ igen Pensionsfestsetzungsbehörden , 
in allen übrigen Fällen (dar. sämtliche 
Unterbringungsangelegenheiten) an die 
saehbearbeitenden Dienststellen weiter
geleitet. Die folgenden Übersichten zeigen, 
daß auf eineI.J. Versorgungsfall etwa zwei 
Unterbringungsfälle treffen. 

An die Pensionsfes,tsetzungsbehör
den wurden abgegeben: 

an die 
Dienststelle 

Oberfinanzdirek
tion, Zweigstelle 
~Hinchen 

Oberfinanzdir. 
~lünchen 

Präs. d. Ober
landger. ~Iü. 
Regierung von 
Oberbayern 
Landeszentralbk. 

I

, für den 
Personen kreis 

Berufsoffiz. 
Berufsunteroff.' . 
RAD-Führer ... 
Polizei, Gen-
dann., Reichs-
nährstand und 
sonst. 
Hinterbliebene' . 
bzw. Ehefrauen 
und Kinder .. , . 

Fiilanzverwal-
tung .......... 
Justizverwal-
tung . ......... 
Volksschulen 
u. ä. .......... 
Reichsbank .... 

zusammen 

I 

~'[elde- und 
Personal

bogen 
I I II 

507 
409 
159 

41 

153 

'2 4 

9 

3 
'2 

111.18 1 171 



An die sachbearbeitenden Dienst
stellen wurden abgeg"eben: 

an die 
Dienststelle 

Auswertungsstelle 
beim Bayer. Stati
stischen Landes
amt 
Recllnungsamt b. 
Oberlandesgericht 
München 
Regierung v. 
Oberbayern 

Staatsmin. f.Unter
richt und Kultus 
Staatsmin. f. \Virt
schaft und Verkehr 
Staatsmin. f. Er
nährung, Land
wirtsch. u. Forsten 
Oberfinanzdirek
tion, Zweigstelle 
München 

Oberfinanzdirek
tion l\Iüncllen 
Landesversor
gungsamt Bayern 
S taatsmin. f .Arbei t 
u. soziale Fürsorge 
Sozialversiche
rungsträger 
Landesarbei tsam t 

für den 
Personenkreis 

I Bereich d. Bay. 
Staatsmin. des 

I 
t~~~~~e ·Baubeil· .. : 

I Justizverwaltung . 

I 
Lehrkräfte an 
Volks- u. Berufs-
schulen ........ . 
übrige Unterrichts-
verwaltung ..... . 
\Virtschafts-u.Ver
kehrsverwaltung . 
Landwirtscllafts
u. Staatsforstver-
waltung ........ . 
Beamte u. Ange
stellte in \Vehr
machtsbetrieben .. 
Berufsunteroffiz. . 
unt. RAD-Führer 
Finanzve~waltung 

Versorgungsver-
waltung ........ . 
Versicherungs-
behörd.en ....... . 
Dienstkräfte b. d. 
Sozialversicller. .. 
ATbeitsverwaltung 

I 
Melde· 
u. Pe,· 
sonal· 
bogen I 

486 
50 
40 

18 

38 

95 

1012 
468 

63 
86 

3D 
14 

zusammen 2467 
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Insgesamt wurden also bis zum 31. März 
195ftc 1289 + 2467 = 3756 Meldebogen ab
gegeben. Die Abweichung dieser Zahl 
gegenüber der· an früherer Stelle angege
benen (Melde- und Personalbogen I 3565 + 
II 170 = 3'735) ist auf die nach der sta
tistischen Auswertung noch von anderen 
(unzuständigen) Dienststellen zugeleiteten 
Melde-und Personalbogen zurückzuführen. 

vVegen Versäumnis der Meldefrist müssen 
z. Z.' ständig Personen zurückgewiesen 
werden, von denen leider der größere Teil 
Ansprüche nach den Bestimmungen des 
Gesetzes hätte erheben können. Gegen
wärtig können nur Meldungen entgegen
genommen werden von Personen, die nach 
dem 31. Dezember 1953 ihren .Wohnsitz 
oder dauernden Aufenthalt im Bundes
gebiet genommen haben (dies trifft ins
besondere für die Spätheimkehrer zu) oder 
die nachweislich unverschuldet verhindert 
waren, die Meldung rechtzeitig zu erstat
t.en. Für die ersteren besteht eine Frist von 
6 Mon'aten nach Ablauf des Monats, in dem 
der vVohnsit.z oder dauernd~ Aufenthalt im 
Bundesgebiet genommen ,vurde; im letz
teren Fall muß die Meldung innerhalb eines 
Monats nach vVegfall des Hinderungs-
grunds nachgeholt werden. vVie. 




